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AUSGANGSLAGE 

Das Zivilstandsamt der Stadt Illnau-Effretikon bildet seit 1. Februar 2003 mit den Anschlussgemeinden Lindau 
und Weisslingen einen Zivilstandskreis. Dazu besteht ein Anschlussvertrag zur Aufgabenübertragung mit den 
einzelnen Gemeinden. Unter anderem nimmt das Zivilstandsamt Eheschliessungen vor. Dafür stehen bisher 
ganzjährig ein Traulokal im Stadthaus sowie während den Sommermonaten ein Festsaal, respektive die ehe-
malige Richterstube im Schloss Kyburg, zur Verfügung. 

Da Ehepaare zunehmend die zivilrechtliche anstelle der ergänzenden kirchlichen Trauung vorziehen, gewinnt 
das standesamtliche Zeremoniell beim Zivilstandsamt an Bedeutung. In der Folge soll sich auch das Angebot 
an attraktiven Traumöglichkeiten erweitert werden. Die Verantwortlichen des Zivilstandamtes konnten im be-
nachbarten Entwicklungsareal «The Valley» im Kempttal eine solche Lokalität ausmachen.  

Ein Mietvertrag für die regelmässige Benützung des Ballsaals als drittes Traulokal konnte am 8. Mai 2023 mit 
den Verantwortlichen der THE VALLEY EVENT AG, Kemptpark 3 in Kemptthal, abgeschlossen werden. 

Das Gemeindeamt des Kantons Zürich ist gestützt auf das Zivilgesetzbuch die Aufsichtsbehörde über die Zivil-
standsämter in fachlicher Hinsicht (EG ZGB; LS 230 vom 1. Januar 1912. § 31 lit. a) und hat in ihrer Funktion 
auch die Traulokalitäten zu begutachten. Die Zivilstandsverordnung (ZStV; SR 211.112.2 vom 28. April 2004, 
Stand 1. Juli 2022 in Verbindung mit der Kantonalen Zivilstandsverordnung, § 2 Abs. 1 und 4 (ZVO; LS 231.1 
vom 1. Dezember 2004) hält unter anderem fest, dass es sich bei den Trauräumlichkeiten um würdige und 
zweckdienliche Lokalitäten handeln muss. Das Gemeindeamt hat zusammen mit dem Fachleiter Zivilstands-
amt das Lokal geprüft und mit Verfügung vom 2. Juni 2023 als zusätzliches Traulokal bewilligt. 

Formell bedarf es zuletzt aufgrund der erwähnten Anschlussverträge der Zustimmung des Stadtrates.  

ZUSÄTZLICHES TRAULOKAL 

Die Legitimation beruht auf die Anschlussverträge zwischen der Stadt Illnau-Effretikon und den Gemeinden 
Lindau und Weisslingen (Protokollauszug der Gemeinde Weisslingen; Genehmigung des Vertrages über den 
Zusammenschluss mehrerer Gemeinden zu einem Zivilstandskreis vom 17. Dezember 2002 und Protokollaus-
zug der Gemeinde Lindau; Zusammenschluss der Zivilstandsämter Lindau und Illnau-Effretikon vom 21. Mai 
2002). 
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Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 99 Eheschliessungen vorgenommen. Davon sind 29 im Traulokal 
Schloss Kyburg durchgeführt worden, die restlichen im Traulokal Stadthaus.  

In Anbetracht der steigenden Anzahl von Hochzeitszeremonien und dem Bedürfnis nach angemessenen 
Räumlichkeiten ist ein zusätzliches und damit drittes Traulokal mehr als begründet. Es ist davon auszugehen, 
dass die Bevölkerungszahl des Zivilstandskreises in den kommenden Jahren ein kontinuierliches Wachstum 
erlebt, was zu einem erhöhten Bedarf an Hochzeitsorten führt. Im Traulokal des Stadthauses können bis zu 20 
Personen und im Traulokal in Kyburg bis zu 30 Personen untergebracht werden. Zukünftig dürften die Anforde-
rungen auch diesbezüglich steigen, weshalb ein Traulokal mit deutlich mehr Teilnehmenden- und Besuchen-
denkapazitäten vorteilhaft erscheint. Im neuen zusätzlichen Traulokal dürfen sich im Ballsaal bis zu 120 Perso-
nen einfinden. 

MELDEMODALITÄTEN 

Grundsätzlich werden die zur Verfügung stehenden Termine auf dem Portal der Stadt online publiziert. Die 
Gebührenverrechnung orientiert sich an die Verordnung über die Gebühren im Zivilstandswesen (ZStGV; SR 
172.042.110 vom 27. Oktober 1999, Stand 1. Juli 2022) in Verbindung mit dem Gebührenreglement der Stadt 
(GebRgl; IE 200.02.01 vom 1. Januar 2019, Stand 1. Januar 2023).  

STADTHAUS 

Im Traulokal Stadthaus sind Eheschliessungen von Montag bis Freitag, mit Ausnahme von Donnerstag, wäh-
rend den Schalteröffnungszeiten möglich. Zwei- bis drei Mal pro Jahr werden Trauungen am Samstag angebo-
ten. Das Traulokal steht gratis zur Verfügung.  

KYBURG 

In Kyburg werden Trauungen jeweils am Freitag- und vereinzelt am Samstagnachmittag angeboten. Für die 
Raumnutzung wird zugunsten der Eigentümerschaft (Verein Schloss Kyburg) Fr. 100.- berechnet. In der Zeit 
von Juni bis September 2023 stehen zurzeit sieben Termine fest. 

THE VALLEY 

Im Ballsaal können in der Regel am Freitag- und Samstagnachmittag Trauungen durchgeführt werden. Die 
Gebühren für die Raumnutzung stützen sich auf den vorgenannten Mietvertrag und werden mit Fr. 500.- in 
Rechnung gestellt. Aktuell ist am 27. Oktober 2023 die Durchführung von Trauungen geplant. 

FINANZIELLE AUFWENDUNGEN 

Alle Bearbeitungsgebühren, Wegpauschalen und Mietgebühren werden den Brautpaaren auferlegt oder wei-
terverrechnet. Damit entstehen für die Stadt keine zusätzlichen finanziellen Aufwendungen. 
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ERWÄGUNGEN AUS DER ABTEILUNG SICHERHEIT 

Das Zivilstandsamt kann mit einem zusätzlichen Traulokal in Kemptthal, Gemeinde Lindau, den Bedürfnissen 
der zunehmend wachsenden Bevölkerung gerecht werden und den Paaren wahlweise eine angemessene und 
attraktive Umgebung für ihre Hochzeiten bieten.  

Die Abteilung Sicherheit geht davon aus, dass das Angebot zur Trauung im Ballsaal bei den Ehepaaren grosse 
Beliebtheit auslöst.  

 

DER STADTRAT ILLNAU-EFFRETIKON 

AUF ANTRAG DES RESSORTS SICHERHEIT  

BESCHLIESST: 
 
1. Der Ballsaal des Unternehmens THE VALLEY EVENT AG am Kemptpark 3 in Kemptthal wird als drittes 

Traulokal bestimmt. Die beiden bisherigen Traulokale im Stadthaus und im Schloss Kyburg bleiben beste-
hen. 

2. Mitteilung durch Protokollauszug an: 
a. Gemeindeamt des Kantons Zürich, Abteilung Zivilstandswesen, Wilhelmstrasse 10, 8090 Zürich 
b. THE VALLEY EVENT AG, Geschäftsführer Christoph Baer, Kemptpark 3, 8310 Kemptthal 
c. Gemeinde Lindau, Tagelswangerstrasse 2, 8315 Lindau 
d. Gemeinde Weisslingen, Dorfstrasse 40, 8484 Weisslingen 
e. Abteilung Präsidiales 
f. Abteilung Sicherheit, Stadtbüro, Zivilstandsamt

 

Stadtrat Illnau-Effretikon 
 

Marco Nuzzi  Marco Steiner 
Stadtpräsident  Stadtschreiber-Stv. 
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